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Studierende und Fachschüler erhalten eine einmalige Energiepreispauschale 
(EPP) in Höhe von 200 EUR. Da die hierfür eigens entwickelte Onlineplattform 
nun endlich fertiggestellt ist, kann die EPP beantragt werden.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

   Allein das Motiv, Steuern zu sparen, macht eine Gestaltung noch nicht unan-
gemessen. Unangemessenheit liegt aber vor, wenn die Gestaltung keinem 
wirtschaftlichen Zweck dient. Das mussten Eltern erfahren, die ihren minder-
jährigen Kindern zeitlich befristet einen Nießbrauch an einem Grundstück 
bestellten, das langfristig bis zur Beendigung des Nießbrauchs an eine von 
den Eltern beherrschte GmbH vermietet ist.

   Eine (steuermindernde) Rückstellung für Mitarbeiterboni ist auch ohne 
Rechtsanspruch möglich. Erforderlich ist, dass mehr Gründe für als gegen 
eine Inanspruchnahme sprechen.

   Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur finanziellen Eingliede-
rung bei einer umsatzsteuerlichen Organschaft geändert. Immer noch unklar 
ist jedoch, ob die deutsche Handhabung rechtens ist, wonach Innenumsätze 
nicht besteuert werden.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für Mai 
2023. Viel Spaß beim Lesen!
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Leserinnen und Leser,
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Energiepreispauschale für Studierende und 
Fachschüler: Antrag ist endlich möglich

wer dachte, mit Covid-19 und dessen wirt-
schaftlichen Folgen sei das Maximum an 
Herausforderungen erreicht, irrt. Das Multi-
krisenjahr 2022 hielt Steigerungen bereit: 
Der Ukrainekrieg, steigende Energie- und 
Lebenshaltungskosten sowie die Inflation 
wirken sich 2023 zusätzlich auf Arbeits-
markt und Personalmanagement aus. 

Der digitale Wandel in der Arbeitswelt 
schreitet unaufhaltsam voran. Unterneh-
men müssen sich darauf einlassen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Daneben hat der Begriff „New Work“ die 
Bezeichnung „Work Life Balance“ abge-
löst. Homeoffice-Regelungen und hybride 
Arbeitsmodelle galten vor Corona in Teilen 
noch als unvorstellbar. Heute sind sie ein 
Must-have für Arbeitnehmer. Laut Glass-
door/Indeed-Auswertung wird in 12,4 %  
aller deutschen Stellenanzeigen von Un-
ternehmen im September 2022 mit der 
Möglichkeit von Remote-Work ausdrück-
lich geworben – der höchste Wert aller 
fünf untersuchten Länder. Vor Corona, im 
September 2019, war das nur in 3,7 % der 
Stellen der Fall.

Wir befinden uns in einer ständigen Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes. Unterneh-
men, die sich nicht digitalisiert haben, 
werden wahrscheinlich verschwinden. 
Und die, die es getan haben, müssen sich 
im Zuge der Entwicklung des digitalen 
Ökosystems ständig weiterentwickeln, 
um Schritt zu halten.

In unserer Sonderausgabe „Arbeitszimmer 
und Homeoffice-Pauschale“ erfahren Sie 
alles rund um die neuen Spielregeln beim 
steuerlichen Abzug der Aufwendungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
unseres Mandantenrundschreibens inklusi-
ve Sonderausgabe!

www.wirtschaftstreuhand.de

VERBRAUCHERPREISINDEX 

Veränderung gegenüber Vorjahr

3/22 8/22 11/22 3/23
+ 7,6 % + 8,8 % + 11,3 % + 7,8 %

Studierende und Fachschüler können aufat-
men: Denn seit dem 15.3.2023 kann die ein-
malige Energiepreispauschale (EPP) in Höhe 
von 200 EUR (endlich) beantragt werden.

  Voraussetzungen

Knapp drei Millionen Studierende und 450.000 
Schüler in Fachschulklassen und Berufsfach-
schulklassen können von der EPP profitieren. 
Für die Auszahlung ist es erforderlich, dass die 
jeweilige Person am 1.12.2022 an einer Hoch-
schule in Deutschland immatrikuliert bzw. an 
einer Berufsfachschule angemeldet war. Einen 
Anspruch haben:

   Studierende,
   Schüler in Fachschulklassen, deren Be-

such eine berufsqualifizierende Berufs-
ausbildung voraussetzt,

   Schüler in Berufsfachschulklassen und 
Fachschulklassen, die in einem min-
destens zweijährigen Ausbildungsgang 
einen berufsqualifizierenden Abschluss 
vermitteln sowie

   Schüler in vergleichbaren Bildungsgängen. 

Merke | Die EPP unterliegt nicht der Be-
steuerung. Sie wird weder bei einkommens-
abhängigen Leistungen und Sozialleistungen 
noch bei Sozialversicherungsbeiträgen be-
rücksichtigt.

  Antragstellung

Ursprünglich sollte das Antrags- und Auszah-
lungsverfahren noch im Winter 2022/2023 
beginnen. Doch die Schaffung neuer Struk-
turen dauerte länger als gedacht. Seit dem 
15.3.2023 ist ein Antrag nun aber endlich 
möglich. Die EPP muss nach § 2 des Studie-
renden-Energiepreispauschalengesetzes bis 
spätestens zum 30.9.2023 beantragt werden.

Die EPP kann über eine eigens entwickelte 
Onlineplattform beantragt werden (www.

einmalzahlung200.de/eppsg-de). Hier erhal-
ten Studenten und Fachschüler auch zahlrei-
che Informationen, insbesondere zur Antrag-
stellung.

Antragsteller benötigen einen Zugangscode, 
den sie von ihrer Ausbildungsstätte erhalten. 
Zur Anmeldung benötigen sie dann ein Bund-
ID-Konto. Um hiermit die Identität nachzu-
weisen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

   den Online-Ausweis, wozu z. B. der Per-
sonalausweis genutzt werden kann, oder

   das persönliche ELSTER-Zertifikat, das 
ggf. vorher bei der Finanzverwaltung be-
antragt werden muss.

Merke | Für die Online-Ausweisfunktion be-
nötigt man ein aktuelles Smartphone und eine 
Identifizierungs-App (z. B. die AusweisApp2). 

Wer weder den Online-Ausweis noch ELSTER 
nutzen kann, erhält von der Ausbildungsstät-
te eine PIN zum Zugangscode, die im Antrag 
einzugeben ist. Für die Variante mit PIN wird 
ebenfalls ein BundID-Konto benötigt, wobei 
hier die Basisregistrierung für das BundID-
Konto mit Benutzername und Passwort genügt.

Darüber hinaus ist bei der Antragstellung 
eine Kontoverbindung anzugeben. 

Beachten Sie | Nach Informationen der 
Bundesregierung erfolgt die Auszahlung zü-
gig: Das Geld ist meist innerhalb von zwei 
Werktagen auf dem Konto.

Quelle | Studierenden-Energiepreispauschalengesetz, BGBl I 2022, 
 S. 2357; Die Bundesregierung: „Energiepreispauschale für Stu-
dierende“ mit Stand vom 29.3.2023



5www.wirtschaftstreuhand.de4 www.wirtschaftstreuhand.de4 www.wirtschaftstreuhand.de

FÜR KAPITALANLEGER

Finanzkonten-Informa- 
tionsaustauschgesetz: 
Voraussichtliche Staaten- 
austauschliste für 2023

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Zuwendungsnießbrauch zugunsten minderjähriger 
Kinder kann Gestaltungsmissbrauch sein

Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen 
hat seine 16-seitige Broschüre „Steuertipps 
für Menschen mit Renten- und Pensionsein-
künften“ aktualisiert (Stand: März 2023; un-
ter www.iww.de/s7881). Die Broschüre be-
inhaltet Informationen für Menschen, die im 
Ruhestand Renten- oder Pensionseinkünfte 
(und ggf. weitere Einkünfte) beziehen.

Nach den Vorgaben des Finanzkonten-Infor-
mationsaustauschgesetzes werden Informa-
tionen über Finanzkonten in Steuersachen 
zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern 
und der zuständigen Behörde des jeweils 
anderen Staates automatisch ausgetauscht. 
Das Bundesfinanzministerium hat nun die 
Staaten bekannt gegeben, mit denen vo-
raussichtlich der automatische Datenaus-
tausch zum 30.9.2023 erfolgt.

Beachten Sie | Weiterführende Informatio-
nen zum Informationsaustausch über Finanz-
konten erhalten Sie u. a. auf der Webseite 
des Bundeszentralamts für Steuern (unter 
www.iww.de/s2991).

Quelle | BMF-Schreiben vom 23.2.2023, Az. IV B 6 - S 1315/19/ 
10030 :051, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 234644

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat 
folgender Gestaltung eine Absage erteilt: 
Bestellung eines zeitlich befristeten Nieß-
brauchs an einem langfristig an eine elter-
liche GmbH vermieteten Grundstück durch 
Eltern zugunsten ihrer bei Nießbrauchsbe-
stellung noch minderjährigen Kinder. Da die 
Eltern die Revision eingelegt haben, muss 
nun der Bundesfinanzhof entscheiden.

  Hintergrund
 
Die Bestellung eines (zugewendeten) Nieß-
brauchs an einem Mietgrundstück zugunsten 
eines nahen Angehörigen wird steuerlich 
grundsätzlich anerkannt, wenn der Nieß-
brauch wie zwischen fremden Dritten ver-
einbart und so auch tatsächlich durchgeführt 
wird. 

Außerdem muss der Nießbraucher gegen-
über den Mietern in die Rechtsstellung eines 
Vermieters eintreten. Werden diese Voraus-
setzungen erfüllt, sind die Vermietungsein-
künfte nicht mehr dem Eigentümer, sondern 
dem Nießbraucher zuzurechnen.

Vor allem bei Nießbrauchsvereinbarungen 
zwischen Eltern und ihren (minderjährigen) 
Kindern kommt es hinsichtlich der steuer-
lichen Anerkennung oft zum Streit mit dem 
Finanzamt, wenn dieses einen Gestaltungs-
missbrauch i. S. des § 42 Abgabenordnung 
(AO) unterstellt. 

  Vereinfachter Sachverhalt 

Eltern hatten ihren minderjährigen unter-
haltsberechtigten Kindern zeitlich befristet 
einen Nießbrauch an einem Grundstück be-

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Energiepreispauschale 
für Rentner: Keine 
Eintragungen in der 
Steuererklärung 2022

Die mit dem Rentenbeziehende-Energiepreis-
pauschalengesetz geregelte Einmalzahlung von 
300 EUR (EPP II) unterliegt der Einkommensteu-
er. In der Einkommensteuererklärung  für 2022 
ist dennoch keine Eintragung vorgesehen.

Eine an Rentenbeziehende ausgezahlte EPP 
II war von den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der landwirtschaft-
lichen Alterskasse in einer gesonderten Ren-
tenbezugsmitteilung bis zum 28.2.2023 an 
die Finanzverwaltung zu übermitteln. Daher 
fließt der Betrag automatisch in die Veranla-
gung ein.

Der Grund für dieses Prozedere ist einfach: 
Der zeitliche Vorlauf war zu knapp, um in den 
Vordrucken für die Einkommensteuererklä-
rung 2022 eine entsprechende Eintragungs-
möglichkeit vorzusehen.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, ESt-Kurzinformation Nr. 2023/2 
vom 3.2.2023

stellt, das langfristig bis zur Beendigung 
des Nießbrauchs an eine von den Eltern be-
herrschte GmbH vermietet ist. 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat 
sich in seiner Urteilsbegründung ausführ-
lich mit der bisherigen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung auseinandergesetzt und die 
vorliegende Gestaltung abgelehnt. Im Kern 
ergibt sich die Nichtanerkennung des Nieß-
brauchs daraus, dass bei der Prüfung der 
jeweiligen Kriterien die von den Eltern (im 
Wechsel der Elternteile) beherrschte GmbH 
nicht wie eine fremde dritte Person mit von 
den Eltern unabhängiger Willensbildung an-
gesehen werden kann.

Zudem führte das Finanzgericht aus: Die 
zeitlich befristete Übertragung eines zeit-
lich identisch unkündbaren Mietvertrags 
zwischen Eltern und GmbH auf die minder-
jährigen Kinder erscheint unwirtschaftlich, 
umständlich, gekünstelt sowie überflüssig 
und erweist sich nur als formale Maßnahme 
zur Steuerersparnis (Ausnutzung der Grund-
freibeträge der Kinder und des Progressions-
gefälles zwischen Eltern und Kindern).

Beachten Sie | Allein das Motiv, Steuern 
zu sparen, macht eine Gestaltung noch nicht 
unangemessen. Die Unangemessenheit ei-
ner Rechtsgestaltung tritt aber zutage, wenn 
diese keinem wirtschaftlichen Zweck dient.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 21.3.2022, Az. 16 K 
4112/20, Rev. BFH Az. IX R 8/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
232561

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Broschüre: Steuer-
tipps für Menschen 
mit Renten- und 
Pensionseinkünften

FÜR UNTERNEHMER

Pensionszusagen: Keine Rückstellung 
bei schädlichen Vorbehalten

Enthält eine Pensionszusage den Vorbehalt 
einer Änderung – im Streitfall konnte der 
Arbeitgeber die Transformationstabelle und 
den Zinssatz nach freiem Ermessen ändern –, 
sind die Voraussetzungen für eine Rückstel-
lung im Sinne des § 6a Einkommensteuerge-
setz (EStG) nicht erfüllt. Dies hat der Bundes-
finanzhof entschieden.

  Hintergrund

Für eine Pensionsrückstellung müssen nach 
§ 6a EStG einige Spielregeln eingehalten 
werden. Beispielsweise muss die Pensions-
zusage schriftlich erteilt werden und eindeu-
tige Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen 
und Höhe der in Aussicht gestellten künfti-
gen Leistungen enthalten. Sie darf darüber 
hinaus keinen Vorbehalt enthalten, dass die 
Pensionsanwartschaft oder die Pensionsleis-
tung gemindert oder entzogen werden kann.

Nach der aktuellen Entscheidung ist eine 
Pensionsrückstellung steuerlich nur zuläs-
sig, wenn der Vorbehalt ausdrücklich einen 
nach der arbeitsgerichtlichen Rechtspre-
chung anerkannten, eng begrenzten Tatbe-
stand normiert, der nur ausnahmsweise eine 
Minderung oder einen Entzug der Pensions-
anwartschaft oder Pensionsleistung gestat-
tet. Demgegenüber sind uneingeschränkte 
Widerrufsvorbehalte, deren arbeitsrechtliche 
Gültigkeit oder Reichweite zweifelhaft oder 
ungeklärt ist, schädlich. So war es auch im 
Streitfall, da der Vorbehalt eine Änderung 
der Pensionszusage in das Belieben des Ar-
beitgebers stellte.

Quelle | BFH-Urteil vom 6.12.2022, Az. IV R 21/19, unter  
www.iww.de, Abruf-Nr. 234249; BFH, PM Nr. 18/23 vom 
16.3.2023
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FÜR UNTERNEHMER

Rückstellung für Mitarbeiterboni auch ohne Rechtsanspruch möglich

Eine (steuermindernde) Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten setzt u. a. vo-
raus, dass mehr Gründe für als gegen eine 
Inanspruchnahme sprechen. Nach einer Ent-
scheidung des Finanzgerichts Münster kann 
sich eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 
für die Entstehung einer Verbindlichkeit auch 
aus der seit Jahren bestehenden ständigen 
Übung ergeben, Mitarbeiterboni ohne recht-
liche Verpflichtung auszuzahlen. Die Revision 
wurde nicht zugelassen. 

  Sachverhalt 

Die A-GmbH zahlte ihren Mitarbeitern Boni, 
ohne dass hierüber schriftliche Verträge ge-
fasst wurden. Neue Mitarbeiter erhielten bei 
der Einstellung u. a. folgende Informationen: 
„Für Jahre mit gutem Geschäftsverlauf und 
guter Perspektive zahlt A im Frühjahr des fol-
genden Kalenderjahrs einen Bonus an die Mit-
arbeiter. Beim Bonus handelt es sich um eine 
freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch.“

Tatsächlich zahlte die A-GmbH in den Vor-
jahren, im Streitjahr 2014 und in den Folge-
jahren Mitarbeiterboni. Im Streitjahr erfolgte 
eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von  
ca. 300.000 EUR. Das Finanzamt erkannte die 
Rückstellung aber nicht an. Begründung: Die 
Arbeitnehmer hätten keinen Rechtsanspruch 
auf die Auszahlung der Boni. Zudem würden 
sich die freiwilligen Bonusleistungen nicht 
nur am Betriebsergebnis des abgelaufenen 
Wirtschaftsjahrs, sondern auch an der zu-
künftigen Ertragslage orientieren.

In der Folge argumentierte die A-GmbH, 
dass die Zahlung der Mitarbeiterboni auch 
nach außen kommuniziert werde. Auf ihrer 
Homepage werde die verbindliche Regelung 
von anlassbezogenen Zuwendungen und von 

Boni erläutert. Der Freiwilligkeitsvorbehalt 
bedeute lediglich, dass in einem Verlustjahr 
kein Bonus gezahlt werde.

Das Finanzgericht Münster erkannte die 
Rückstellung an. 

Nach § 249 Abs. 1 S. 1 Handelsgesetzbuch 
(HGB) kann eine Rückstellung nicht nur dann 
gebildet werden, 

   wenn eine Verbindlichkeit am Bilanz-
stichtag mit Sicherheit besteht und nur 
ihre Höhe ungewiss ist,

   sondern auch dann, wenn mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit eine Verbindlichkeit 
dem Grunde nach künftig entsteht, wobei 
zudem deren Höhe ungewiss sein kann. 

In seiner Urteilsbegründung beschäftigte 
sich das Finanzgericht dann insbesondere 
mit dem Tatbestandsmerkmal der „Wahr-
scheinlichkeit des künftigen Entstehens 
einer Verbindlichkeit dem Grunde nach“, 
wobei es bereits ausreicht, dass die Ver-
pflichtung überwiegend wahrscheinlich ist 
(„51 %“).

Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die 
Entstehung einer Verbindlichkeit auf Aus-
zahlung der Mitarbeiterboni ergab sich im 
Streitfall insbesondere aus der jahrelangen 
ständigen Übung der A-GmbH, Mitarbeiter-
boni ohne rechtliche Verpflichtung an die 
Mitarbeiter auszuzahlen. Äußerlich erkenn-
bare Anhaltspunkte dafür, dass die A-GmbH 
im Streitjahr beabsichtigte, von dieser stän-
digen Übung Abstand zu nehmen, waren 
nicht ersichtlich.

Zudem hatte die künftig entstehende Ver-
bindlichkeit ihre wirtschaftliche Verursa-

FÜR UNTERNEHMER

Umsatzsteuerliche Organschaft: 
Neues zur finanziellen Eingliederung 

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtspre-
chung zur finanziellen Eingliederung bei 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft ge-
ändert. Durch ein weiteres Vorabentschei-
dungsersuchen an den Europäischen Ge-
richtshof soll geklärt werden, ob an der 
bisherigen Annahme festzuhalten ist, dass 
Innenumsätze nicht steuerbar sind. 

  Hintergrund

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) wird die gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit nicht selbstständig ausgeübt, wenn 
eine juristische Person nach dem Gesamt-
bild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in das Un-
ternehmen des Organträgers eingegliedert 
ist (Organschaft). Die Wirkungen der Organ-
schaft sind auf Innenleistungen zwischen 
den im Inland gelegenen Unternehmens-
teilen beschränkt. Diese Unternehmensteile 
sind als ein Unternehmen zu behandeln. 

Durch die Organschaft werden also mehrere 
Unternehmen zu einem Steuerpflichtigen zu-
sammengefasst. Leistungsbeziehungen zwi-
schen diesen Unternehmen werden nicht be-
steuert. 

Der Organträger ist Steuerschuldner auch für 
die Umsätze, die andere eingegliederte Organ-
gesellschaften gegenüber Dritten ausführen.

   Steuerschuldner und  
finanzielle Eingliederung

Nach der Vorabentscheidung durch den 
Europäischen Gerichtshof sieht der Bundes-
finanzhof die sich aus § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 
ergebende Steuerschuldnerschaft des Or-
ganträgers für die Umsätze der Organschaft 

(entgegen früheren Zweifeln) weiter als uni-
onsrechtskonform an. Die vom Europäischen 
Gerichtshof hierfür genannten Bedingungen 
(Willensdurchsetzung und keine Gefahr von 
Steuerausfällen) werden gewährleistet. Denn 
der Bundesfinanzhof hat schon bisher die 
Möglichkeit der Willensdurchsetzung ver-
langt, und die Organgesellschaft haftet nach  
§ 73 der Abgabenordnung für die Umsatz-
steuer des Organträgers.

Merke | Im Hinblick auf das Kriterium der 
Willensdurchsetzung hat der Bundesfinanz-
hof seine Rechtsprechung zur finanziellen 
Eingliederung allerdings geändert. Es ist 
zwar weiterhin im Grundsatz erforderlich, 
dass dem Organträger die Mehrheit der 
Stimmrechte an der Organgesellschaft zu-
steht. Die finanzielle Eingliederung liegt nun 
aber auch dann vor, wenn der Gesellschafter 
zwar nur über 50 % der Stimmrechte ver-
fügt, die erforderliche Willensdurchsetzung 
bei der Organgesellschaft aber dadurch gesi-
chert ist, dass er eine Mehrheitsbeteiligung 
am Kapital der Organgesellschaft hält und er 
den einzigen Geschäftsführer der Organge-
sellschaft stellt. 

  Innenumsätze

Weiterhin ungewiss ist, ob die deutsche 
Handhabung Bestand haben wird, dass in-
nerorganschaftliche Innenumsätze umsatz-
steuerlich unbesteuert bleiben. Denn mit 
Beschluss vom 26.1.2023 hat der Bundesfi-
nanzhof in dieser Sache bereits ein zweites 
Vorabentscheidungsersuchen an den Euro-
päischen Gerichtshof gerichtet.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.1.2023, Az. XI R 29/22 (XI R 16/18), 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 234366; BFH, Beschluss vom 
26.1.2023, Az. V R 20/22 (V R 40/19), unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 234377; BFH, PM Nr. 19/23 vom 23.3.2023

FÜR UNTERNEHMER

Umsatzsteuer: Merkblatt 
für Unternehmer in der 
Bauwirtschaft

Die Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 
27.1.2023, Az. III C 2 - S 7270/20/10002: 
001) hat ein Merkblatt für Unternehmer in 
der Bauwirtschaft veröffentlicht, das wich-
tige Grundsätze zur Umsatzbesteuerung 
von Bauleistungen enthält (abrufbar unter:  
www.iww.de/s7879).

FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

Handelsregister: 
Geschäftsführer müssen 
die Einsehbarkeit ihrer 
Daten hinnehmen

Das Handelsregister soll allen Interessierten 
die Möglichkeit geben, sich über die Ver-
hältnisse einer (Handels-)Gesellschaft zu in-
formieren. Zu diesem Zweck sieht § 43 der 
Handelsregisterverordnung (HRV) u. a. vor, 
dass neben dem Namen eines Geschäftsfüh-
rers auch dessen Geburtsdatum und Wohn-
ort in das Register aufzunehmen sind. Hier-
gegen wandte sich der Geschäftsführer einer 
GmbH, der um seine Sicherheit fürchtete: Da 
er beruflich mit Sprengstoff umgehe, sah 
er die Gefahr, Opfer einer Entführung oder 
eines Raubes zu werden.

Das Oberlandesgericht Celle hat nun ent-
schieden, dass der Geschäftsführer die Ver-
öffentlichung dieser Daten hinnehmen muss. 
Funktionsfähige und verlässliche öffentliche 
Register sind für die Sicherheit und Leichtig-
keit des Rechtsverkehrs unerlässlich. Ge-
schäftspartner sollen sich zuverlässig infor-
mieren können. Auch datenschutzrechtliche 
Widerspruchsrechte gegen die Aufnahme der 
Daten bestehen nicht.

Das Oberlandesgericht hat offengelassen, 
ob eine Löschung der Angaben bei einer 
tatsächlichen erheblichen Gefährdung eines 
Geschäftsführers in Betracht komme. Im vor-
liegenden Verfahren hatte der Geschäftsfüh-
rer eine solche Gefährdung aber nicht näher 
konkretisiert. Zudem ist in dem Register oh-
nehin keine genaue Anschrift, sondern nur 
der Wohnort angegeben.

Beachten Sie | Gegen den Beschluss wurde 
Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof 
eingelegt.

Quelle | OLG Celle, Beschluss vom 24.2.2023, Az. 9 W 16/23, 
Rechtsbeschwerde beim BGH unter Az. II ZB 7/23; OLG Celle, PM 
vom 16.3.2023 „Persönliche Daten im Handelsregister“

chung in der Zeit vor dem Bilanzstichtag 
31.12.2014. Denn der rechtliche und wirt-
schaftliche Bezugspunkt der Verpflichtung 
lag in der Vergangenheit.

Merke | Das Finanzamt hatte in der münd-
lichen Verhandlung auf den Doppelcharakter 
der Mitarbeiterboni (Abgeltung der im abge-
laufenen Geschäftsjahr erbrachten Leistung 
sowie künftige Bindung an das Unterneh-
men) hingewiesen. Nach Ansicht des Finanz-
gerichts Münster löst dieser Doppelcharakter 
aber keinen Automatismus in dem Sinne aus, 
dass wegen eines bestehenden Zukunfts-
bezugs keine wirtschaftliche Verursachung 
vor dem Bilanzstichtag mehr vorliegen kann. 
Vielmehr sind die unterschiedlichen An-
knüpfungspunkte und Zielsetzungen der Mit-
arbeiterboni zu gewichten – und hier war der 
Aspekt der Mitarbeiterbindung lediglich ein 
positiver Nebeneffekt.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 16.11.2022, Az. 13 K 3467/19 
F, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233626



9www.wirtschaftstreuhand.de

SONDERAUSGABE ZUM
THEMA HOMEOFFICE

AUSGABE 05 | 2023 

INHALT

SEITE 9

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

(Häusliches) Arbeitszimmer  
und Homeoffice-Pauschale: 
Neue Spielregeln beim  
steuerlichen Abzug der  
Aufwendungen

1.  Arbeitszimmer:  
Abzug der Kosten bis 2022

2. Aufwendungen

3. Mittelpunktfälle

SEITE 10

4. Anderer Arbeitsplatz

5.  Außerhäusliches  
Arbeitszimmer

SEITE 11

6.  Nur teilweise beruflich  
genutzt

7.  Homeoffice-Pauschale:  
Rechtslage bis 2022

8.  Rechtslage ab 2023  
(mit Beispielen)

SEITE 12

9.  Häusliches Arbeitszimmer  
bei Verkauf der Immobilie

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

(Häusliches) Arbeitszimmer und Homeoffice-
Pauschale: Neue Spielregeln beim steuerlichen  
Abzug der Aufwendungen

Beim (häuslichen) Arbeitszimmer stellt sich 
oft die Frage, ob die Aufwendungen voll ab-
ziehbar sind, nur zum Teil oder gar nicht. Mit 
Wirkung ab 2023 wurde der Abzug durch 
das Jahressteuergesetz 2022 neu geregelt 
und zumindest teilweise vereinfacht. Zu-
dem wurde die bislang befristet geltende 
Homeoffice-Pauschale dauerhaft im Einkom-
mensteuergesetz verankert. Grund genug, 
das Arbeitszimmer aus steuerlicher Sicht nä-
her zu betrachten.

1.  Arbeitszimmer:  
Abzug der Kosten bis 2022

Bei den Aufwendungen für das häusliche Ar-
beitszimmer ist wie folgt zu unterscheiden: 

   Die Kosten für ein häusliches Arbeits-
zimmer sind grundsätzlich nicht als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten 
abzugsfähig.

   Stellt das Arbeitszimmer jedoch den Mit-
telpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung dar, besteht keine 
Abzugsbeschränkung. 

   Bildet das Arbeitszimmer zwar nicht den 
Mittelpunkt der Betätigung, steht aber 
für die betriebliche oder berufliche Tätig-
keit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung, sind nachgewiesene Kosten bis zu  
1.250 EUR abziehbar (keine Pauschale). 

Beachten Sie | Die folgenden Ausführun-
gen (Gliederungspunkt 2. bis 6.) basieren im 
Wesentlichen auf einem Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums (BMF-Schreiben vom 
6.10.2017, Az. IV C 6 - S 2145/07/10002: 019). 
Sie sind auch für die neue Rechtslage ab 
2023 relevant.

2. Aufwendungen

Zu den Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer zählen insbesondere die Kosten 
für die Ausstattung des Zimmers (z. B. Ta-
peten, Teppiche, Fenstervorhänge, Gardinen 
und Lampen). Anteilig zu berücksichtigen 
sind u. a.: 

   Miete (bzw. Abschreibungen für das Ge-
bäude, wenn es sich im Eigentum des 
Steuerpflichtigen befindet),

   Schuldzinsen für Kredite, die zur Anschaf-
fung, Herstellung oder Reparatur des Ge-
bäudes oder der Eigentumswohnung ver-
wendet worden sind, 

   Wasser- und Energiekosten,
   Reinigungskosten,
   Grundsteuer, Müllabfuhrgebühren, Schorn-
steinfegergebühren, Gebäudeversicherungen,

   Renovierungskosten.

Praxistipp | Die als Arbeitsmittel zu quali-
fizierenden Gegenstände (z. B. Computer, 
Aktenschränke, Regale) sind von den Ab-
zugsbeschränkungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer nicht betroffen. Hier sind mit-
unter aber die Regelungen zu geringwerti-
gen Wirtschaftsgütern (GWG) zu beachten, 
wonach die Anschaffungskosten ggf. abzu-
schreiben sind. Bei Anschaffungskosten bis 
zu 800 EUR (netto) erfolgt jedoch ein sofor-
tiger Abzug.

3. Mittelpunktfälle

Bei der Frage, ob das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der betrieblichen und berufli-
chen Tätigkeit bildet, ist der inhaltliche (qua-
litative) Schwerpunkt der Betätigung des 
Steuerpflichtigen entscheidend. Der zeitliche 
(quantitative) Umfang der Nutzung hat nur 
eine indizielle Bedeutung.

Geht der Steuerpflichtige nur einer betrieb-
lichen oder beruflichen Tätigkeit nach, die in 
qualitativer Hinsicht gleichwertig sowohl im 
häuslichen Arbeitszimmer als auch am au-
ßerhäuslichen Arbeitsort erbracht wird, liegt 
der Mittelpunkt der gesamten Betätigung 
dann im häuslichen Arbeitszimmer, wenn 
der Steuerpflichtige mehr als die Hälfte der 
Arbeitszeit im häuslichen Arbeitszimmer tä-
tig wird.

Übt ein Steuerpflichtiger hingegen mehrere 
Tätigkeiten nebeneinander aus, ist nicht auf 
eine Einzelbetrachtung der jeweiligen Betä-
tigung abzustellen. Vielmehr sind alle Tätig-
keiten in ihrer Gesamtheit zu erfassen.
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  Beispiele 

Bei einem Verkaufsleiter, der zur Überwa-
chung von Mitarbeitern und zur Betreuung 
von Großkunden auch im Außendienst tätig 
ist, kann das häusliche Arbeitszimmer Tätig-
keitsmittelpunkt sein, wenn er dort die für 
den Beruf wesentlichen Leistungen (z. B. 
Organisation der Betriebsabläufe) erbringt 
(BFH 13.11.2002, Az. VI R 104/01).

Bei einem Ingenieur, dessen Tätigkeit durch 
die Erarbeitung theoretischer, komplexer 
Problemlösungen im häuslichen Arbeitszim-
mer geprägt ist, kann dieses auch dann der 
Mittelpunkt der beruflichen Betätigung sein, 
wenn die Betreuung von Kunden im Außen-
dienst ebenfalls zu seinen Aufgaben gehört 
(BFH 13.11.2002, Az. VI R 28/02).

Demgegenüber liegt der Tätigkeitsschwer-
punkt bei einem Handelsvertreter außerhalb 
des häuslichen Arbeitszimmers, wenn die 
Tätigkeit nach dem Gesamtbild der Verhält-
nisse durch die Arbeit im Außendienst ge-
prägt ist, auch wenn die zu Hause verrichte-
ten Tätigkeiten zur Erfüllung der beruflichen 
Aufgaben unerlässlich sind (BFH 13.11.2002,  
Az. VI R 82/01).

Bei einer Ärztin, die Gutachten über die Ein-
stufung der Pflegebedürftigkeit erstellt und 
dazu ihre Patienten ausschließlich außerhalb 
des häuslichen Arbeitszimmers untersucht 
und dort (vor Ort) alle erforderlichen Be-
funde erhebt, liegt der qualitative Schwer-
punkt nicht im häuslichen Arbeitszimmer, in 
welchem lediglich die Tätigkeit begleitende 
Aufgaben erledigt werden (BFH 23.1.2003, 
Az. IV R 71/00).

4. Anderer Arbeitsplatz

Ein anderer Arbeitsplatz im Sinne der Vor-
schrift ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, 
der zur Erledigung büromäßiger Arbeiten ge-
eignet ist. Weitere Anforderungen an die Be-
schaffenheit des Arbeitsplatzes werden nicht 
gestellt. Somit sind die konkreten Arbeits-
bedingungen und Umstände (beispielsweise 
Lärmbelästigung oder Publikumsverkehr) 
grundsätzlich unbeachtlich. 

Beachten Sie | Ein eigener, räumlich abge-
schlossener oder ein individuell zugeordneter 
Arbeitsplatz ist nicht erforderlich.

  Beispiele 

Ein Poolarbeitsplatz ist nur ein anderer Ar-
beitsplatz, wenn ihn der Steuerpflichtige in 
dem konkret erforderlichen Umfang und in 
der konkret erforderlichen Art und Weise tat-
sächlich nutzen kann (BFH 26.2.2014, Az. VI 
R 37/13). Eine jederzeitige Zugriffsmöglich-
keit ist zwar nicht erforderlich, es muss aber 
gewährleistet sein, dass der Arbeitnehmer 
seine beruflichen Tätigkeiten in dem konkret 
erforderlichen Umfang dort erledigen kann.

Ein Lehrer hat für seine Unterrichtsvorberei-
tung in der Schule keinen Schreibtisch. Das 
jeweilige Klassenzimmer oder das Lehrer-
zimmer stellt keinen Arbeitsplatz im Sinne 
der Abzugsbeschränkung dar.

Ein Orchestermusiker hat im Konzertsaal kei-
ne Möglichkeit zu üben. Hierfür hat er sich 
ein häusliches Arbeitszimmer eingerichtet  
(= kein anderer Arbeitsplatz vorhanden).

Es liegt auch kein anderer Arbeitsplatz vor, 
wenn ein angestellter Krankenhausarzt eine 
freiberufliche Gutachtertätigkeit ausübt und 
ihm im Krankenhaus dafür kein Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht.

Es steht kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung, wenn dieser wegen Gesundheitsge-
fahr nicht nutzbar ist (BFH 26.2.2014, Az. VI 
R 11/12).

5. Außerhäusliches Arbeitszimmer

Liegt ein außerhäusliches Arbeitszimmer 
oder eine (häusliche) Betriebsstätte vor, sind 
die Kosten in voller Höhe abzugsfähig. Auf 
den Tätigkeitsmittelpunkt oder einen wei-
teren Arbeitsplatz kommt es somit nicht an. 
Hier ist wie folgt abzugrenzen:

Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs ist das häusliche Arbeits-
zimmer ein Raum, der in die häusliche Sphä-
re des Steuerpflichtigen eingebunden ist und 
vorwiegend der Erledigung gedanklicher, 
schriftlicher oder verwaltungstechnischer 
Arbeiten dient (so z. B. BFH 26.3.2009, Az. VI 
R 15/07). Der Nutzung entsprechend ist das 
häusliche Arbeitszimmer typischerweise mit 
Büromöbeln eingerichtet, wobei der Schreib-
tisch regelmäßig das zentrale Möbelstück 
darstellt. 

Beachten Sie | In die häusliche Sphäre ein-
gebunden ist ein als Arbeitszimmer genutzter 
Raum regelmäßig dann, wenn er zur privaten 
Wohnung oder zum Wohnhaus des Steuer-
pflichtigen gehört. Dies betrifft nicht nur die 
Wohnräume, sondern ebenso Zubehörräume.

Merke | Nicht unter die Abzugsbeschrän-
kung für ein häusliches Arbeitszimmer fallen 
Räume, die ihrer Ausstattung und Funktion 
nach nicht einem Büro entsprechen (bei-
spielsweise Betriebsräume, Lagerräume, 
Ausstellungsräume), selbst wenn diese ihrer 
Lage nach mit dem Wohnraum des Steuer-
pflichtigen verbunden und so in dessen 
häusliche Sphäre eingebunden sind (vgl.  
z. B. BFH 26.3.2009, Az. VI R 15/07).

6. Nur teilweise beruflich genutzt

Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer wir-
ken sich nur dann steuermindernd aus, wenn 
die Räume nahezu ausschließlich für betrieb-
liche oder berufliche Zwecke genutzt werden 
(BFH 27.7.2015, GrS 1/14).

Merke | Aufwendungen für Räume, die 
z. B. zu 60 % beruflich und zu 40 % privat 
genutzt werden, sind steuerlich nicht ab-
ziehbar. Auch Aufwendungen für eine „Ar-
beitsecke“ sind nicht abzugsfähig, da diese 
Räume schon ihrer Art und ihrer Einrichtung 
nach auch privaten Wohnzwecken dienen.

7.  Homeoffice-Pauschale:  
Rechtslage bis 2022

Im Zuge der Coronapandemie wurde befristet 
für die Jahre 2020 bis 2022 durch § 4 Abs. 5 
Nr. 6b S. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) 
eine Homeoffice-Pauschale eingeführt. Die-
se gilt für Unternehmer und Arbeitnehmer. 

Für die Veranlagungszeiträume 2020 bis 
2022 kann für jeden Tag, an dem der Steuer-

pflichtige ausschließlich zu Hause betrieblich 
oder beruflich tätig wird, ein pauschaler Be-
trag von 5 EUR (maximal 600 EUR im Jahr) 
abgezogen werden (entspricht jährlich 120 
Tagen). Fahrtkosten können für diese Tage 
(mangels durchgeführter Fahrten) nicht gel-
tend gemacht werden.

Beachten Sie | Die Pauschale kann sowohl 
angewendet werden, wenn

   die Voraussetzungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer nicht vorliegen (z. B. Tä-
tigkeit am Küchentisch),

   als auch, wenn die Voraussetzungen vorlie-
gen und der Steuerpflichtige auf die Einzel-
ermittlung der Aufwendungen verzichten 
will. 

Praxistipp | Auch hier können neben der 
Pauschale Aufwendungen für Arbeitsmit-
tel nach den allgemeinen Regelungen und 
Grundsätzen als Werbungskosten bzw. Be-
triebsausgaben abgesetzt werden. Auch 
Telefon- und Internetkosten sind durch die 
Homeoffice-Pauschale nicht abgegolten (vgl. 
BMF-Schreiben vom 9.7.2021, Az. IV C 6 - S 
2145/19/10006 :013).

8.  Rechtslage ab 2023  
(mit Beispielen)

Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde 
der Abzug der Aufwendungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer mit Wirkung ab 2023 
neu geregelt. Auch bei der Homeoffice-Pau-
schale haben sich Änderungen ergeben. 
Zunächst zur Homeoffice-Pauschale: Diese 
wurde von 5 auf 6 EUR pro Tag erhöht. Zu-

dem wurde der Höchstbetrag von 600 auf 
1.260 EUR angehoben (also maximal 210 
Tage im Jahr).

Merke | Die Homeoffice-Pauschale ist für 
jeden Kalendertag abzugsfähig, an dem die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit über-
wiegend in der häuslichen Wohnung aus-
geübt und keine außerhalb der häuslichen 
Wohnung gelegene erste Tätigkeitsstätte 
aufgesucht wird. Steht für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit dauerhaft kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung, ist ein Ab-
zug der Homeoffice-Pauschale zulässig, auch 
wenn die Tätigkeit am selben Kalendertag 
auswärts oder an der ersten Tätigkeitsstätte 
ausgeübt wird.

Nun zum häuslichen Arbeitszimmer: Soweit 
der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung im häuslichen 
Arbeitszimmer liegt, bleiben die Aufwen-
dungen in voller Höhe abziehbar. Anstelle 
des Abzugs der tatsächlichen Aufwendungen 
ist aber ein pauschaler Abzug in Höhe von 
1.260 EUR möglich (Wahlrecht). 

Bei dieser Jahrespauschale (Kürzung um 
1/12 für jeden vollen Kalendermonat, in 
dem die Voraussetzungen nicht vorliegen) 
handelt es sich um einen personenbezoge-
nen Betrag, weil er sich am Höchstbetrag der 
Homeoffice-Pauschale (ab 2023: 1.260 EUR) 
orientiert.

Merke | Liegt der Mittelpunkt der Betä-
tigung nicht im häuslichen Arbeitszimmer, 
steht den Steuerpflichtigen aber kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, kann nur noch die 
Homeoffice-Pauschale abgezogen werden. 
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Der auf 1.250 EUR gedeckelte Abzug von Auf-
wendungen ist ab 2023 nicht mehr möglich.

Liegen die Voraussetzungen für den Abzug 
der Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer nicht im gesamten Kalenderjahr 
vor und wird die Jahrespauschale gekürzt 
(„1/12“; vgl. oben), kann für diesen Kür-
zungszeitraum die Homeoffice-Pauschale zu 
gewähren sein.

Die dargestellten Neuregelungen werden 
nun anhand von Beispielen veranschaulicht:

    Unbegrenzter Abzug  
(Mittelpunktfälle) 

EF und EM (Ehepaar) betreiben ein Online-
Unternehmen ausschließlich im gemeinsa-
men häuslichen Arbeitszimmer. 

Um die darauf entfallenden Kosten steuer-
lich abzusetzen, haben sie bisher einmal pro 
Jahr die Gesamtkosten des Hauses zusam-
mengestellt (Abschreibung, Schuldzinsen, 
Energiekosten, Versicherungen etc.) und den 
auf das Arbeitszimmer entfallenden Anteil 
ermittelt. Das waren ca. 1.500 EUR, wovon 
EF und EM jeweils die Hälfte (750 EUR) an-
gesetzt haben.

Lösung: EF und EM haben ab 2023 folgende 
Möglichkeiten:

   Sie können die anteiligen Aufwendungen 
(wie bisher) im Einzelnen ermitteln und 
den jeweiligen Anteil absetzen. 

   Allerdings können sie sich auch dafür ent-
scheiden, die Jahrespauschale von jeweils 
1.260 EUR in Anspruch zu nehmen. Das 
sollten die Ehegatten insbesondere dann 
tun, wenn die individuellen tatsächlichen 
Aufwendungen (wie hier) nicht mehr als 
1.260 EUR betragen.

   Begrenzter Abzug  
(kein anderer Arbeitsplatz) 

 
Lehrerin L hat den Mittelpunkt ihrer beruf-
lichen Tätigkeit in einer Gesamtschule. Dort 
steht ihr aber kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung. 

Ihren Unterricht bereitet sie daher in einem 
häuslichen Arbeitszimmer vor und nach. Um 
die darauf entfallenden Kosten abzusetzen, 
hat L bisher einmal pro Jahr die Gesamtkos-
ten des Hauses zusammengestellt und den 

auf das Arbeitszimmer entfallenden Anteil 
ermittelt. Das waren jährlich rund 1.500 EUR. 

Lösung: Bisher konnte L die tatsächlichen 
Aufwendungen – gedeckelt auf den Höchst-
betrag von 1.250 EUR – steuerlich absetzen. 
Ab 2023 gibt es diese Abzugsmöglichkeit 
nicht mehr. L kann die Aufwendungen für 
die Arbeiten im Arbeitszimmer nun durch die 
Homeoffice-Pauschale geltend machen (ma-
ximal 1.260 EUR jährlich).

    Homeoffice mit  
Auswärtstätigkeit  

Arbeitnehmer AN ist an einem Tag am Vor-
mittag für fünf Stunden im Homeoffice tätig. 
Am Nachmittag fährt er für drei Stunden zu 
einem Kunden (Auswärtstätigkeit). 

Lösung: Bisher konnte AN nur die Kosten der 
Auswärtstätigkeit absetzen. Ab dem Jahr 
2023 kann er zusätzlich die Pauschale von 
6 EUR geltend machen, da er seine Tätigkeit 
an diesem Tag überwiegend im Homeoffice 
erbracht hat. Wären die zeitlichen Kompo-
nenten umgekehrt (drei Stunden Homeoffice 
und fünf Stunden Außendienst), könnte AN 
nur die Kosten der Auswärtstätigkeit und 
nicht die Homeoffice-Pauschale absetzen.

   Homeoffice mit Fahrt  
zur ersten Tätigkeitsstätte  

Arbeitnehmer AN ist an einem Tag am Vor-
mittag für fünf Stunden im Homeoffice tätig. 
Am Nachmittag fährt er dann für drei Stun-
den zu seiner ersten Tätigkeitsstätte bei sei-
nem Arbeitgeber.

Lösung: AN kann lediglich die Entfernungs-
pauschale für die Fahrt zur ersten Tätigkeits-
stätte absetzen. Die Homeoffice-Pauschale 
ist nicht zu berücksichtigen.

Wie bereits ausgeführt, gibt es in den Fällen 
„kein anderer Arbeitsplatz“ ab dem Jahr 2023 
nur noch die Möglichkeit, die Homeoffice-
Pauschale anzusetzen. Um einen Ersatz zu 
schaffen, wurde eine Sonderregelung einge-
führt (vgl. die Ausführungen im ersten Merke- 
Kasten unter dem Gliederungspunkt 8).

    Fortführung zu: Begrenzter Ab-
zug (kein anderer Arbeitsplatz)  

L hat ermittelt, dass sie im Jahr 2023 an 180 
Tagen in der Schule Unterricht geleistet hat. 

An den 180 Nachmittagen hat sie dann den 
Unterricht im Arbeitszimmer nach- bzw. für 
den folgenden Tag vorbereitet. An 40 Tagen 
hat sie ausschließlich im Arbeitszimmer ge-
arbeitet.

Lösung: Ohne die Sonderregelung könnte L 
die Homeoffice-Pauschale nur für 40 Tage 
beanspruchen (40 Tage × 6 EUR = 240 EUR). 
An den weiteren 180 Tagen würde ein Abzug 
ausscheiden, da sie ihre erste Tätigkeitsstät-
te aufgesucht hat. Für diese Tage könnte sie 
jedoch die Entfernungspauschale ansetzen.
 
Aufgrund der Sonderregelung werden je-
doch auch diese 180 Tage für die Homeof-
fice-Pauschale berücksichtigt, sodass L die 
Pauschale für insgesamt 220 Tage nutzen 
kann. Das sind dann 1.320 EUR (220 Tage × 
6 EUR); jedoch greift die Deckelung auf den 
Höchstbetrag von 1.260 EUR. Die Fahrtkosten 
zur ersten Tätigkeitsstätte (180 Tage) kann L 
parallel absetzen. 

Effektiv wird L durch den Wegfall der Abzugs-
möglichkeiten für ihr häusliches Arbeitszim-
mer nicht schlechter gestellt. Sie kann sogar 
jährlich 10 EUR mehr absetzen als bis dato.

9.  Häusliches Arbeitszimmer  
bei Verkauf der Immobilie

Dass ein häusliches Arbeitszimmer bei der 
Veräußerung der Immobilie unter Umstän-
den zur Steuerfalle werden kann, verdeut-
licht das folgende Beispiel:

  Beispiel  

Der ledige Syndikusanwalt M ist (hauptberuf-
lich) in einem mittelständischen Industrie- 
unternehmen angestellt und (nebenberuf-
lich) als Rechtsanwalt selbstständig tätig. 
M hat mit Wirkung zum 1.1.2021 eine Ei-
gentumswohnung (160 qm Nutzfläche) für  
150.000 EUR erworben. Einen Raum (16 qm) 
nutzt er als häusliches Arbeitszimmer für 
seine nebenberufliche Tätigkeit als Rechts-
anwalt. Im Rahmen der Einnahmen-Über-
schussrechnung hat er 1.250 EUR (Rechtslage 
bis einschließlich 2022) als Betriebsausga-
ben geltend gemacht. 

Beachten Sie | Ein Syndikusanwalt kann für 
sein häusliches Arbeitszimmer grundsätzlich 
nur den begrenzten Betriebsausgabenabzug 
geltend machen (vgl. BFH 13.4.2010, Az. VIII 
R 27/08).

Mit Wirkung zum 2.1.2023 wurde die Woh-
nung für 200.000 EUR verkauft. Die Veräuße-
rungskosten (Makler etc.) haben 4.000 EUR 
betragen.

Frage: Muss M einen Veräußerungsgewinn 
versteuern?

Nach den Einkommensteuerrichtlinien (R 4.2 
Abs. 7 S. 1 EStR) gehört das Arbeitszimmer 
grundsätzlich zum notwendigen Betriebsver-
mögen, da es ausschließlich und unmittelbar 
für eigenbetriebliche Zwecke genutzt wird. 
Eine Ausnahme besteht allerdings bei Grund-
stücksteilen von untergeordnetem Wert. 

Nach § 8 Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung (EStDV) müssen eigenbetrieblich 
genutzte Grundstücksteile nicht als Betriebs-
vermögen behandelt werden, wenn

   ihr Wert nicht mehr als ein Fünftel des 
gemeinen Werts des gesamten Grund-
stücks und

   nicht mehr als 20.500 EUR beträgt.

Das häusliche Arbeitszimmer umfasst vorlie-
gend nur 10 % der gesamten Nutzfläche. Da 

darüber hinaus auch die nominelle Wertgren-
ze von 20.500 EUR unterschritten ist, ist das 
häusliche Arbeitszimmer im Ergebnis nicht 
(zwingend) als Betriebsvermögen zu behan-
deln, sodass insoweit eine Versteuerung des 
Veräußerungsgewinns unterbleiben kann.

Merke | Aufwendungen für einen eigen-
betrieblich genutzten Grundstücksteil sind 
auch dann als Betriebsausgaben abzugsfä-
hig, wenn der Grundstücksteil wegen seines 
untergeordneten Werts nicht als Betriebsver-
mögen behandelt wird (R 4.7 Abs. 2 EStR). 

Wird das häusliche Arbeitszimmer nicht im Be-
triebsvermögen, sondern im Privatvermögen 
gehalten, war lange strittig, wie hier zu verfah-
ren ist. Doch nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs (BFH 1.3.2021, Az. IX R 27/19) 
besteht nun Klarheit – und zwar zugunsten der 
Steuerpflichtigen und entgegen der bisherigen 
Sichtweise der Finanzverwaltung.

  Zum Hintergrund  

Die Besteuerung des Veräußerungsgewinns 
eines innerhalb des Zehnjahreszeitraums ver-
äußerten Grundstücks wird vermieden, wenn

   das Wirtschaftsgut im Zeitraum zwischen 
Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken oder 

   im Jahr der Veräußerung und in den bei-
den vorangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurde. Dies regelt 
§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 EStG.

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
ist der Gewinn aus dem Verkauf eines selbst 
genutzten Wohneigentums auch insoweit 
steuerfrei, als er auf ein zur Erzielung von 
Überschusseinkünften (beispielsweise Einkünf-
te aus nichtselbstständiger Arbeit) genutztes 
häusliches Arbeitszimmer entfällt.

Merke | Eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken liegt auch hinsichtlich eines in der 
– im Übrigen selbst bewohnten – Eigentums-
wohnung befindlichen häuslichen Arbeits-
zimmers vor.

Denn nach den Ausführungen des Bundes- 
finanzhofs gibt es keinen Anhaltspunkt da-
für, dass der Gesetzgeber ein häusliches 
Arbeitszimmer von der Begünstigung aus-
nehmen wollte.
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